
 

Name Gast:      

 

Handlungsanweisung – Besuche / Spaziergänge in der Kurzzeitpflege 

 Alle Besuche (Spaziergänge, Kurzzeitpflege) sind nur nach 

telefonischer Anmeldung unter der 03581-735123 von Montag bis 

Sonntag in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr möglich. 

 

 Es gelten folgende Besuchszeiten, Montag - Sonntag 10:00 – 17:00Uhr 

 

 

Besuche in der Kurzzeitpflege 

 Die Anzahl der Besucher je Gast ist auf eine Person zu beschränken. 

 Die Dauer des Besuches ist auf maximal 60 Minuten zu begrenzen.  

 Das Aufsuchen andere Wohnbereiche oder dem Kellergang ist nicht 

gestattet. Besucher dürfen sich ausschließlich im Gästezimmer aufhalten.  

 Für Besucher ist das dauerhafte tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 

gesamten Haus zwingend erforderlich, auch im Gästezimmer wenn der 

Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

 

Spaziergänge 

 Spaziergänge sind nur mit einer Mund / Nasen Abdeckung zulässig. Wird 

ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten kann die  Mund- Nasen 

Bedeckung entfernt werden. 

 

 Die Dauer des Spazierganges ist auf maximal 60 Minuten zu begrenzen.  

 

 Die Anzahl der Besucher je Gast ist auf zwei Personen zu beschränken. 

 

 

Allgemeines 

 

 Ausnahmen z.B. bei Geburtstagen, Wochenende sowie Feiertagen sind 

nach vorheriger individueller Absprache mit der Schichtleitung der 

Kurzzeitpflege möglich. 



 

 Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie keine Symptome der 

Krankheit Covid-19 aufweisen. Sie nicht innerhalb der letzten 14 Tage im 

Kontakt zu einer wissentlich infizierten Person standen. Sie sich nicht 

innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (laut RKI) oder in 

einem „Corona Hotspot“ aufgehalten haben. 

 

 Bei Nichteinhaltung der Vorgaben behalten wir uns vor, Besuche zu 

untersagen. 

 

 Die Handlungsanweisung/Belehrung für Besucher ist bei jedem Besuch 

zu unterschreiben. 

 

Datum:       Name Besucher (lesbar) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


